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Kleine Anfrage 
 
des Abgeordneten Jost de Jager (CDU) 
 
und 
 

Antwort 
 
der Landesregierung - Ministerin für Bildung,  
Wissenschaft, Forschung und Kultur 
 

Mangelfächer 
 
 
 
 
 
 

1. Wie definiert die Landesregierung den Begriff „Mangelfächer“ bzw. anhand 
welcher Kriterien legt das Bildungsministerium fest, welche Fächer als 
Mangelfächer ausgeschrieben werden? 
Welche Maßnahmen gehen mit der Einstufung als Mangelfach einher? 
 

Antwort: 
Nach § 248 Abs. 6 Landesbeamtengesetz (LBG) kann die oberste Landesbehör-
de durch Verordnung für Laufbahnen, in denen sich die Laufbahnbefähigung in 
unterschiedliche fachliche Befähigungen aufgliedert, bestimmen, dass vor An-
wendung der Auswahlgrundsätze nach § 248 Abs. 3 LBG bis zu achtzig vom 
Hundert der Ausbildungsplätze an Bewerberinnen und Bewerber mit Fachgebie-
ten und Fächern vergeben werden, bei denen zur Wahrung eines überragend 
wichtigen Gemeinschaftsgutes ein von der Einstellungsbehörde festzustellender 
dringender Bedarf an ausgebildeten Bewerberinnen und Bewerbern besteht.  
 
Der Bedarf an Lehrkräften mit der Lehrbefähigung in einem bestimmten Fach er-
gibt sich aus der Zahl der Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung in diesem Fach, 
die sich bereits im Landesdienst befinden, einerseits und dem Umfang des vor-
zuhaltenden Unterrichtsangebotes in dem betreffenden Fach an den Schulen des 
Landes andererseits. 
Bei der Einstellung in den Vorbereitungsdienst von Laufbahnen der Lehrerinnen 
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und Lehrer werden Bewerbungen mit Mangelfächern nach den Maßgaben der 
Kapazitätsverordnung bevorzugt berücksichtigt. 
 
2. Welche Unterrichtsfächer zählten jeweils in den vergangenen fünf Schuljahren 

zu den Mangelfächern, aufgeschlüsselt für allgemein bildende Schulen und 
berufsbildenden Schulen? 
 

Antwort: 
 
Der Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den Zeitraum der vergangenen 
fünf Schuljahre lag die Kapazitätsverordnung Lehrkräfte (KapVO-LK) vom 4. Au-
gust 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 573 ff) sowie vom 13. Juni 2001 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 90 ) geändert durch Verordnung vom 11. November 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 
227) zugrunde. Die Mangelfächer ergeben sich aus der jeweiligen Anlage zu § 3 
KapVO-LK und sind nach Laufbahnen aufgeschlüsselt. 

 
3. Ist es richtig, dass das Fach Religion nicht mehr im Kanon der Mangelfächer 

ist? 
Wenn ja: Seit wann und warum nicht mehr? 

 
Antwort:  
Nein. 
In der derzeit geltenden Fassung der KapVO-LK ist das Fach Religion im Kanon 
der Mangelfächer enthalten. 
Nach dem derzeitigen Stand im Änderungsverfahren der KapVO-LK für die Ein-
stellungstermine 1. August 2004 bis 1. August 2008 ist das Fach Religion eben-
falls enthalten. 
 
4. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer sind in den letzten fünf Jahren jeweils in den 

oben genanten Mangelfächern in den Schuldienst eingestellt worden, aufge-
schlüsselt nach Referendaren, Lehrern mit 2. Staatsexamen und Quereinstei-
gern? 

 
Antwort: 
 
Die Zahlenangaben zu Referendaren und Quereinsteigern in den Vorbereitungs-
dienst sind für die Zeit ab 01.08.2002 erhoben worden. Bei einer auch den weiter 
zurückliegenden Zeitraum einbeziehenden Betrachtung würden sich für diesen Per-
sonenkreis Vermischungen mit den Zahlenangaben zu Einstellungen in den Schul-
dienst und somit Doppelzählungen ergeben. Der Quereinstieg erfolgte bisher aus-
schließlich in den Vorbereitungsdienst, diese Personengruppe ist in den dort genann-
ten Zahlen enthalten.  
Bei der Erhebung für den Schuldienst wurden die ab 01.08.1999 dauerhaft einge-
stellten Lehrkräfte mit den ab 2002 geltenden Fächern des dringenden Bedarfs ge-
zählt. Eine weitergehende Ermittlung unter Berücksichtigung der bis 2002 geltenden 
Fächer des dringenden Bedarfs hätte einen Verwaltungsaufwand bedeutet, der in der 
für die Beantwortung Kleiner Anfragen zur Verfügung stehenden Zeit nicht geleistet 
werden konnte.  
 
Bei den Erhebungen ist zu berücksichtigen, dass einzelne Lehrkräfte zwei der aufge-
führten Fächer abdecken, also doppelt im Zahlenwerk erscheinen. Die Zahlen lassen 
daher keinen Rückschluss auf die Anzahl der eingestellten Lehrkräfte zu.  
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In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahnen an den allgemeinbildenden 
Schulen wurden ab 01.08.2002 in den festgelegten Bedarfsfächern eingestellt: 
 
Laufbahn der Grund- u. Hauptschullehrerinnen und -lehrer 
Englisch 63 
Dänisch 5 
Friesisch 2 
Mathematik 178 
Chemie 1 
Physik 24 
Technik 28 
Musik 47 
Kath. Rel. 8 
Sport 125 
  
Laufbahn der Realschullehrerinnen und -lehrer 
Dänisch 3 
Französisch 22 
Mathematik 67 
Chemie 14 
Physik 15 
Technik 12 
Musik 19 
Kath. Rel. 2 
Sport 83 
Wirtschaft/Politik 13 
 
Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Gymnasien 
Dänisch 5 
Griechisch 2 
Latein 43 
Spanisch 19 
Mathematik 66 
Physik 22 
Musik 26 
Kunst 13 
Philosophie 20 
Kath. Rel. 5 
Ev. Rel. 25 
Wirtschaft/Politik 19 
 
In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn an den berufsbildenden Schulen 
wurden ab 01.08.2002 in den festgelegten Bedarfsfachrichtungen eingestellt: 
 
Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Berufsbildenden Schulen 
Wirtschaft und Verwaltung 84 
Elektrotechnik 16 
Metalltechnik 20 
Bautechnik 1 
Holztechnik 5 
Gestaltungstechnik 1 
Drucktechnik 0 
Farbtechnik- u. Raumgestaltung 2 
Gesundheit 13 
Pflegewissenschaften 4 
Körperpflege 1 
Ernährung und Hauswirtschaft 7 
Sozialpädagogik 11 
 
In die Laufbahnen für den Schuldienst an den allgemeinbildenden Schulen wur-
den ab 01.08.1999 in den festgelegten Bedarfsfächern eingestellt: 
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Laufbahn der Grund- u. Hauptschullehrerinnen und -lehrer 
Englisch 137 
Dänisch 21 
Friesisch 2 
Mathematik 585 
Chemie 23 
Physik 26 
Technik 34 
Musik 121 
Kath. Rel. 35 
Sport 351 
 
Laufbahn der Realschullehrerinnen und -lehrer 
Dänisch 11 
Französisch 54 
Mathematik 237 
Chemie 40 
Physik 64 
Technik 20 
Musik 48 
Kath. Rel. 4 
Sport 191 
Wirtschaft/Politik 37 
 
Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Gymnasien 
Dänisch 3 
Griechisch 5 
Latein 87 
Spanisch 30 
Mathematik 220 
Physik 102 
Musik 81 
Kunst 52 
Philosophie 35 
Kath. Rel. 8 
Ev. Rel. 87 
Wirtschaft/Politik 45 
 
In die Laufbahn für den Schuldienst an den berufsbildenden Schulen wurden ab 
01.08.1999 in den festgelegten Bedarfsfachrichtungen eingestellt: 
 
Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Berufsbildenden Schulen 
Wirtschaft und Verwaltung 211 
Elektrotechnik 45 
Metalltechnik 66 
Bautechnik 15 
Holztechnik 15 
Gestaltungstechnik 0 
Drucktechnik 2 
Farbtechnik- u. Raumgestaltung 7 
Gesundheit 46 
Pflegewissenschaften 1 
Körperpflege 11 
Ernährung und Hauswirtschaft 49 
Sozialpädagogik 40 
 

 


